
	   	   	   	   	   	   	   	  

© 2014 Bürgi Nägeli Rechtsanwälte / LawMedia AG Seite 1 
www.vertretungsrecht.ch 

Prokura-Ermächtigung 

 

 
Klausel im Arbeitsvertrag 
 
 
101. 
Dem Arbeitnehmer wird die Prokura mit Kollektivunterschrift zu zweien erteilt. Prokura und 
Zeichnungsberechtigung werden nach Stellenantritt im Handelsregister eingetragen. 
 
 


